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Amtsblatt
Vollzug des Bayerischen Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes (LStVG);
Verbot der Aufstellung und des Be-
triebes von Verkaufs-, Imbiss-, Infor-
mations- und Unterhaltungsständen/-
wägen beim Motorradtreffen am  
1. Mai

Die Stadt Nürnberg erlässt folgende

A l l g e me i n v e r f ü g u n g:

1.	 Am 01.05.2026 zwischen 6:00 Uhr und 18:00 
Uhr wird in dem in der beiliegenden Karte rot 
umrandeten Bereich entlang der Münchener 
Straße zwischen der Kreuzung Zollhausstraße/
Trierer Straße und der Auffahrten auf die/von der 
Autobahn A73 das Anbieten von Waren, Spei-
sen, Getränken, Informationsmaterial sowie das 
Darbieten von Musik und anderen künstlerischen 
Darbietungen durch Personen oder Lautspre-
chern in Fahrzeugen, Wägen und Ständen sowie 
aus Gebäuden heraus und das Aufstellen von et-
waigen Eventmodulen untersagt. Ausgenommen 
hiervon sind solche Angebote in Tankstellen, 
Gaststätten oder anderen hierfür genehmigten 
baulichen Anlagen innerhalb der hierfür gelten-
den gesetzlichen Öffnungszeiten. 

2.	 Die sofortige Vollziehung der Nummer 1 wird an-
geordnet.

3.	 Die Allgemeinverfügung gilt mit ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt als bekanntgegeben. Sie 
tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

4.	 Für die Allgemeinverfügung werden keine Kosten 
erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach,
Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

1.	 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

2.	 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO ge-
nannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elek-
tronisch einreichen.

3.	 Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung des Widerspruchs bzw. der Klage entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Stadt Nürnberg 
(www.nuernberg.de/internet/stadtportal/zu-
gangseroeffnung.html) bzw. der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

4.	 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten bei Klage-erhebung 
eine Verwaltungsgebühr fällig.

Hinweise

1.	 Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen 
oder elektronischen Verwaltungsakts wird da-
durch bewirkt, dass sein verfügender Teil orts-
üblich bekanntgemacht wird. In der ortsüblichen 
Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Ver-
waltungsakt und seine Begründung eingesehen 
werden können (Art. 41 Abs. 4 Satz 1 und 2 Bay-
VwVfG). Der Verwaltungsakt und seine Begrün-
dung kann im Ordnungsamt, Innerer Laufer Platz 
3, Zi. 304/III, Montag, Dienstag und Donnerstag 
zwischen 8:00 Uhr und 15:30 Uhr, Mittwoch und 
Freitag zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr einge-
sehen werden- 

2.	 Verstöße gegen die Anordnung können als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 
1000 EUR geahndet werden (Art. 3, 23 Abs. 3 
LStVG, § 17 Abs. 1 OWiG).

i. A.
gez. Pollack



Inhalt� Seite

Vollzug des Bayerischen Landesstraf-  
und Verordnungsgesetzes (LStVG)	 183

www.nuernberg.de/internet/stadtportal/zugangseroeffnung.html
www.nuernberg.de/internet/stadtportal/zugangseroeffnung.html


Amtsblatt Nürnberg Nr. 8a / 13. April 2026� 184

Thomas-Mann-S
tra

ße

Planet e n ri
ng

S
chnorrstraße

Zi
eg

el
we

g

Görlit
ze

r

Stra
ße

Am

Ha

rnischschlag

Klenzestraße

Neuroder

StraßeNeulandstraße

Karwendelstraße

Franz-R
eic

hel-Ring

Germersheimer Straße

Tre
bn

itz
er

Stra
ße

Euc
kenweg

Herzogs
tandstraße

Zugspitzstraße

Strehlener

Straße

Carossaweg

Worzeldorfer Straße

Hoc
hvog e lrin

g
Tr

ie
re

r
St

ra
ße

Hubert-Perlitius-Weg

Wettersteinstraße

Neb
e

lh o rnr

in
g

Nötteleinweg

A
m

S
teinbrüc

h
lein

Kettelerstraße

Sc

harfreiterring

Münchener

Straße

Kornburger Straße

G
rüntenweg

N
e u selsb runn

Robert-Schedl- Weg

Fried rich-List-Weg

Wendelsteiner

Straße

D
r.-

Li
nn

er
t-R

ing

O
ppelner Straße

M
ünchener Straße

Zollhausstraße

Trierer Straße
GlogauerStraße

Bres
lau

er

St
ra

ße

Sc
hw

an
st

et
ter

Stra
ße

Liegnitzer Straße

Otto-Bärnreuther-Straße

A
m

Zol lhaus

WORZELDORF

EIBACHER
FORST

LANGWASSER

GIBITZENHOF

EIBACHER FORST

Geobasisdaten: © Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung und © Bayerische Vermessungsverwaltung
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

Erstellt für Maßstab 1:15 000

Ersteller
Erstellungsdatum 08.04.2026

Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Maßentnahme ist der Ausdruck nicht 
geeignet. Das Datum des Ausdrucks stellt nicht den Aktualitätsstand der 
dargestellten Information dar. Nutzung ist ausschließlich zur Erfüllung dienstlicher 
Aufgaben zulässig. Die Weitergabe ist im Rahmen der Nutzungsbedingungen möglich.

0 630
m

DatenauszugAusdruck aus dem GIS der Stadt Nürnberg

Heil, Stephan


